
Gedenkmarsch in Wunsiedel
am Sonnabend, den 18. August 2007

zum 20.Todestag von Rudolf Heß 

Anlässlich des 20. Todestages von Rudolf  Heß findet am darauffolgenden Sonnabend, 
dem  18.08.2007,  in  Wunsiedel  eine  Großdemonstration  mit  Marsch  und 
Rahmenveranstaltung statt. 
In  den  vergangenen  beiden  Jahren  konnten  die  Veranstaltungen  nicht  durchgeführt 
werden,  weil  das  Bundesverfassungsgericht  zunächst  einmal  eine  Entscheidung  des 
Oberverwaltungsgerichts im Hauptsacheverfahren bezüglich des Verbotes 2005 abwarten 
wollte. Es war der Meinung, daß im Eilverfahren grundsätzliche Fragen zur Auslegung von 
§ 130 Abs. 4 und zur Verfassungswidrigkeit dieses Paragraphen nicht getroffen werden 
könnten. Mit der Begründung ist dann auch 2006 der Marsch nicht zugelassen worden, 
wobei allerdings das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen hat, daß es erwartet, daß 
eine  Entscheidung  des  Oberverwaltungsgerichtes  rechtzeitig  vor  der  Veranstaltung 
vorliegt, so daß das Verfassungsgericht sich mit den Argumenten im Hauptsacheverfahren 
auseinandersetzen kann. Diese Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts liegt nunmehr 
vor.  Revision  ist  zugelassen  worden;  ich  habe  auch  Revision  zum 
Bundesverwaltungsgericht  eingelegt.  Gleichzeitig  habe  ich  aber  sämtliche  bislang 
ergangenen  Entscheidungen  und  die  Schriftsätze  dem  Bundesverfassungsgericht 
zugänglich gemacht mit der Aufforderung, für das zu erwartende Eilverfahren in diesem 
Jahr eine Vorberatung durchzuführen. Die Gedenkveranstaltung ist angemeldet, und es 
werden  alle  Rechtsmöglichkeiten  ausgeschöpft,  um  die  Gedenkveranstaltung  in 
Wunsiedel  möglich  zu  machen.  Die  Stimmen  im  Schrifttum,  die  von  einer 
Verfassungswidrigkeit des § 130 Abs. 4 StGB ausgehen, auf den das Verbot gestützt wird, 
mehren  sich.  In  unerträglicher  Art  und  Weise  ist  die  Meinungsfreiheit  in  der 
Bundesrepublik  eingeschränkt.  Ich  bin  zuversichtlich,  daß  durch  das 
Bundesverfassungsgericht  endlich  eine  Korrektur  stattfindet,  damit  die  Bundesrepublik 
nicht der unfreieste Staat Europas bleibt. 
Auf  der  Netzseite des Wunsiedel-Komitee werdet  ihr  bis  zum 18.08.  über  die  aktuelle 
Rechtslage auf dem Laufenden gehalten: 

http://www.widerstandnord.com/wunsiedel 


